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Protokoll der Sitzung des Fakultätsrates vom Mittwoch, 28. Juni, 14:15 Uhr 
im Sitzungszimmer des Dekanats, Humboldtallee 17, EG 

 

Anwesend: 

Sitzungsleitung:   Luchterhandt, Dekan 

Studiendekan:    Busch 

Kondekan:     Freise 

Hochschullehrergruppe:  Arbeiter 
     Bräuer 
     Coniglio 
     Ege      
     Schädlich (bis 15:45 Uhr) 
     Scheel 
     Tischleder 

Mitarbeitergruppe:   Pfändner 
     Leonova 

Studierendengruppe:   Kirk  
     Sattler 

MTV:     Glemnitz 
     Szameitat 
 
Promovierendenvertretung  
(beratend):     Franke 
 
Gleichstellungsbeauftragte:  Hegner 
 
Fakultätsreferentin:   Schubert 
 
Entschuldigt:    Haas, Mensching, Nesselrath, A. Schneider, J. Schneider, 
     Geffcken 
 
 
  

An 
- die Mitglieder des Fakultätsrates der Philosophischen 
Fakultät 
- die Gleichstellungsbeauftragte der Philosophischen 
Fakultät 
- den Kondekan der Philosophischen Fakultät 
- den Studiendekan der Philosophischen Fakultät 

nachrichtlich: an die stellvertretenden Mitglieder des 
Fakultätsrates  
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Öffentlicher Teil: 
 
TOP 1) Feststellung der Tagesordnung 

Der Dekan stell die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. Die vorab versandte Tagesordnung 
wird einstimmig angenommen. 
 
TOP 2) Protokoll der Sitzung vom 31. Mai 2017 

Das Protokoll wird mit 10:0:3 Stimmen angenommen. 
 
TOP 3) Mitteilungen und Fragen 

i. Mitteilungen des Dekans 

1. Der Dekan hat zum Zwecke der Beratung des Dekanats einige Professorinnen und 
Professoren, Wiss. Mitarbeiter und Studierende gebeten, in einer neuen Struktur-AG 
mitzuarbeiten, die u.a. Fragen der Auslastung, der Ablösung, der strategischen Aufstellung 
und der Ziele der Fakultät besprechen wird. Außerdem wird sie zur Vorbereitung des Termins 
am 17. August (Einladung von Frau Präsidentin an die „kleinen Fächer“ in Anwesenheit von 
Dr. Krull) beitragen. 

2. Die Universität hat beim Mittelgeber fristgerecht 23 Anträge auf Anschubfinanzierung von 
Professuren aus dem sog. Nachwuchspakt eingereicht. Für die Anbindung an die 
Philosophische Fakultät sind vier Professuren vorgesehen. 

3. Herr Prof. Lauer hat das Bleibeangebot der Universität Göttingen abgelehnt und wird 
demnächst – vorauss. noch im SoSe 17 – eine Professur in Basel antreten. 

4. Der Ruf auf die W3-Professur für Philosophie (Nachf. Prof. Mühlhölzer) ist an Herrn Prof. 
Volker Halbach, Oxford, ergangen. 

5. Das Land hat das Programm Pro*Niedersachsen erneut geöffnet. 

6. Das Präsidium hat den Antrag der Philosophischen Fakultät auf eine MGM-Professur 
befürwortend an das MWK weitergeleitet und beschlossen, 45% der Ablösesumme aus 
zentralen Mitteln zu übernehmen. 

7. Herr Prof. Diederichsen und Frau Prof. Bührmann sind als Vizepräsident/-in wiedergewählt 
worden. 

8. Die Universität hat eine Absichtserklärung zur Förderung eines neuen Zentrums für 
Buddhismuskunde unterzeichnet. 

9. Die Fakultätsratssitzung am 12. Juli muss stattfinden. 
 

 
ii. Mitteilungen des Studiendekans 

 

1. LHK und MWK haben Empfehlungen zur Qualitätssicherung von Lehraufträgen herausge-
geben. An der Uni Gö. ist die Erstellung einer entsprechenden Richtlinie in Planung; es wurde 
dazu eine AG eingerichtet. Die Fakultäten haben Anfragen mit der Bitte um Zusendung 
fakultätsspezifischer Übersichten über die aktuellen Lehraufträge erhalten. Zur Qualität von 
Lehraufträgen gibt es ein Papier der ZESS. Dieses wird die AG berücksichtigen 

2. Ein weiteres Thema ist das Anliegen der Lehrbeauftragten hinsichtlich ihrer Vergütung. In 
den Blick genommen werden sollen nicht nur Erhöhungen der Stundensätze, sondern auch, 
ab wann (wenn eine Person schon sehr lange mit denselben Lehraufgaben als LA betraut 
ist), kein Lehrauftrag mehr vergeben werden sollte, sondern eine Beschäftigung nach 
Tarifvertrag nötig ist. 

3. Ausschöpfung/Auslastung: Insgesamt werden 1,5 Mio. EUR in Niedersachsen umverteilt. 
Betroffen von Maluszahlungen 2016/17 werden sein an Uni GÖ: Mathe, Chemie, Theologie 
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und Romanistik; betroffen in 2015/16: Philosophie, Slavistik, Indienstudien. Zur weiteren 
Verbesserung der Auslastung erwägt die Philosophische Fakultät die Zusammenlegung von 
Lehreinheiten.  

 
 

iii. Eilentscheidungen des Dekanats 
 
Das Dekanat hat keine Eilentscheidungen getroffen. 
 

iv. Mitteilungen und Fragen der Fakultätsratsmitglieder 
 
Es liegen keine Wortmeldungen vor. 

 
 
TOP 4) Stellentyp „Research Fellow“: Aussprache 

Das PM hat beim Exzellenz-Workshop am 05.04. einen neuen Stellentypus vorgestellt, über den die 
Fakultäten einmal nachdenken sollen: 

Research Fellow Tenure Track Position (E14) in der Forschung nach der Promotion, ohne 
Ausstattung, in einer vorhandenen Einrichtung und mit Tenure-Option nach Evaluation.  

Ausgestaltung:  

- Karriereweg schließt sich direkt an die Promotion oder die Postdoc-Phase an 

- selbstständige Forschung mit Einwerbung von Drittmitteln für die Durchführung eigener 
Forschungsprojekte in der Einrichtung – mit stark reduziertem Lehrdeputat (4 SWS).  

- befristet auf drei Jahre mit Verlängerung um drei Jahre nach positiver Zwischenevaluation  

- nach einer positiven Evaluation können die Stellen nach sechs Jahren in eine Dauerposition 
als ‚Senior Research Fellow‘ übergehen, 

- Stellenkategorie wird der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen zugeordnet, 
zeichnet sich jedoch durch die größere Eigenständigkeit in der Forschung aus, 

- Aufgaben in der Lehre werden nicht-selbstständig wahrgenommen, 

- Stellen müssen aus dem Fakultätsetat finanziert werden 

Hierzu wurde ein Meinungsbild des Fakultätsrats erbeten, das wie folgt ausfällt: Grundsätzliche 
Befürwortung, Einzelfallprüfung auf der Basis von Daten zur Stellenspezifik, Finanzierung und 
Qualifikation. Das Dekanat möge jedoch die Befristungsfrage in Abstimmung mit der 
Personalabteilung klären. 

 
 

TOP 5) Verschiedenes 

Es liegen keine Wortmeldungen vor. 
 
Luchterhandt, Dekan       Geffcken, Schubert; Protokollführung 

 


